
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen, in obiger Sache Stellung nehmen zu können.  

Der SGB unterstützt die vorliegende Revision.  

In der vorliegenden Revision sollen Meldepflichten für chemische Zwischenprodukte und neu für 
synthetische Nanomaterialien, sowie für Firmen, die synthetische Nanomaterialien zur Herstellung 
von Produkten verwenden, eingeführt werden. 

Letztere Forderung wurde vom SGB im Anschluss an die Gesundheitskommissions-Tagung von 
2013 gestellt. Nur eine klare Kennzeichnung nicht nur aktiver chemischer Produkte, sondern eben 
auch der Nanomaterialien erlaubt es, dass Arbeitnehmende immer mit der nötigen Vorsicht, z.B. 
mit persönlicher Schutzausrüstung oder unter kontrollierter Atmosphäre, mit den entsprechenden 
Produkten umgehen.  

Was die persönliche Schutzausrüstung angeht, möchten wir darauf hinweisen, dass trotz klarer 
Regelung im ArG sich manchmal immer noch Arbeitgeber weigern, die Kosten für diese zu tragen. 
Wir regen deshalb an, eine explizite Regelung in allen Verordnungen inkl. der vorliegenden aufzu-
nehmen, wo die Kostentragung zulasten des Arbeitgebers festgehalten wird.  

Weiter wird in der Biozidprodukteverordnung (VBP) ein Konzept des Parallelhandels für Biozidpro-
dukte, die nach den nationalen Übergangsregelungen in Verkehr gebracht werden dürfen, und die 
Verfahren zur Bewertung von in der EU eingereichten Gesuchen für Wirkstoffgenehmigungen und 
für Unionszulassungen durch die Schweizer Beurteilungsstellen eingeführt. Diese Bewertungsver-
fahren begrüssen wir. Sie erlauben eine Harmonisierung, die sich an einem hohen Schutzniveau 
orientiert.  

Skeptisch ist der SGB, dass bestimmte Anhänge mit Stofflisten (z.B. Wirkstofflisten) von ChemV 
und VBP nur noch im Internet veröffentlicht werden sollen. Wir verlangen, dass die Anhänge auch 
immer noch in gedruckter Form bestehen sollen.  
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Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. 

Freundliche Grüsse 

SCHWEIZERISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Paul Rechsteiner Luca Cirigliano 
Präsident Zentralsekretär 
 


